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eine Weihnachtsfeier jagt die nächs -
te. Die Schrottwichtel gehen so lang-
sam aus...

So, jetzt wird es aber wirklich Zeit.
Gleich ist Weihnachten und wie im-
mer fehlen noch Geschenke für die
Lieben. Wahrscheinlich wird das
ganze wieder auf Spontankäufe hin-
auslaufen. Oder gehören Sie zu
 denjenigen, die seit den Sommerfe-

rien alle Weihnachtsgeschenke schon längst gekauft
bzw. verpackt haben und irgendwo im Haus versteckt
halten?

Stärken Sie den Einzelhandel im Ort und kaufen Sie die
Geschenke einfach in Zell am Harmersbach. Der mögli-
cherweise notwendige Umtausch wird für die Geschen-
keempfänger dadurch wesentlich erleichtert. Sofern Ge-
schenk-Ideen fehlen, drängt sich der Zeller Einkaufsgut-
schein geradezu auf.

Ich wünsche Ihnen allen eine entschleunigte Vorweih -
nachtszeit. Wer es eilig hat sollte langsam gehen. 

Denken wir an alle, denen es nicht so gut geht. Alle, die
in der Adventszeit keine materiellen Wünsche haben,
sondern sich einfach nur nach zwischenmenschlichen
Kontakten sehnen.

Wieder mal beim Nachbarn vorbei schauen, den man zur
dunklen Jahreszeit nur selten zu Gesicht bekommt. Wie-
der mal mit Freunden treffen oder die Mitmenschen ein-
fach mal wieder freundlich grüßen. 

Wir haben in diesem Jahr zusammen viel geschafft. Ge-
meinsam ist alles möglich. 

Danke an alle, die sich ehrenamtlich engagieren und sich
für andere einsetzen. Sie sind die wahren Helden in un-
serer schnelllebigen Zeit. Fragen wir also nicht was ande-
re für uns tun können, sondern tun wir etwas für andere.

Einen schönen 3. Advent wünsche ich Ihnen. 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Herzlichst Ihr

Günter Pfundstein, Bürgermeister 

Hallensperrung der Ritter von Buß-Halle
im Januar und Februar 2018
Fr., 5.1. bis So., 7.1.2018 ZFV Hallenstadtmeisterschaften

Freitag, 12.1.2018, ab 17 Uhr Aufbau Bogenschützenturnier

Sa./So., 13./14.1.2018 Bogenschützenturnier

Do., 22.2.2018 DRK-Blutspendetermin

Wir bitten die Vereine um Beachtung.

Stadtverwaltung Zell am Harmersbach
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Silvesteraufmarsch der Bürgerwehr 
Zell am Harmersbach
Verkehrsbehinderungen auf der Haupt -
straße (L 94)
Am 31. Dezember 2017 findet der jährliche Silvesteraufmarsch
der Bürgerwehr Zell am Harmersbach mit Ansprache des Bür-
germeisters vor dem Rathaus statt. 

Zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr ist deshalb die Haupt -
straße (L94) zwischen der Abzweigung Kirchstraße und Spital-
straße für den Verkehr gesperrt. 

Der Durchgangsverkehr wird durch die Polizei bzw. das THW
über die Grabenstraße / Spitalstraße umgeleitet.

Wir bitten um Beachtung.

Beachten Sie auch die amtlichen Mitteilungen 
in diesem Verkündblatt unter den »Gemeinsamen

Bekannt machungen« ab Seite 35!



Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung − AbwS)
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG),
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs.
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG)
hat der Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach am 23. Oktober 2017 folgende
Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet ange-

fallenen Abwassers in jeweils selbständigen öffentlichen Einrichtungen
a) zur zentralen Abwasserbeseitigung,
b) zur dezentralen Abwasserbeseitigung.
Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird durch besondere Satzung der Stadt Zell
am Harmersbach über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen
Gruben geregelt.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teil-
weise durch Dritte vornehmen lassen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen
Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder son-

stigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trocken-
wetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesam-
melt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden
und gesammelten Flüssigkeiten.

(2) Die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung umfasst alle Abwasseranlagen mit
dem Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den Ab-
wasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche (zentrale) Ab-
wasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung
von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen ent-
lastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Re-
tentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Si-
ckermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Stadt
zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den  öffentlichen (zentra-
len) Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausanschlussleitung, der im Be-
reich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss).

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung,
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Ab-
wasseranlage dienen. Für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung gehö-
ren hierzu insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich
verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundlei-
tungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässe-
rung und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser, soweit
sie sich auf privaten Grundstücken befinden. Für den Bereich der dezentralen Ab-
wasserbeseitigung gehören hierzu insbesondere Kleinkläranlagen (Hauskläranla-
gen) und geschlossene Gruben, einschließlich Zubehör, innerhalb des zu entwäs-
sernden Grundstücks.

(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den
öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichsmäßigten und re-
duzierten (gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie
sind so anzulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel
Starkregen) erfolgt. 

II. Anschluss und Benutzung

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer

Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die
öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesam-
te auf den Grundstücken anfallende Abwasser der Stadt Zell am Harmersbach im
Rahmen des § 45b Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erbbauberechtigte
oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an
die Stelle des Eigentümers.

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nut-
zung eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen.

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffent-
lichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Ab-
wasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das
Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung
anzuschließen.

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse
der öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des
öffentlichen Wohls geboten ist.

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss
(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranla-

ge technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen An-
schluss für die öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Stadt Zell am
Harmersbach verlangen oder gestatten, dass das Grundstück an eine andere öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht her-
gestellt, kann die Stadt Zell am Harmersbach den vorläufigen Anschluss an eine
andere öffentliche Abwasseranlage gestatten oder verlangen.

§ 5 Befreiungen
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwas-
serbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund §
45 b Abs. 4 Satz 3 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf schriftlichen Antrag
insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen
seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der eigenen
Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasser-
wirtschaftlich unbedenklich ist.

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse
(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen,

die die Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungs-
anlagen, die Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen,
die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unter-
haltung behindern, erschweren oder gefährden können, oder die den in öffent-
lichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden kön-
nen. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstop-

fungen in den öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Keh-
richt, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textil-
ien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Pan-
seninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände);

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Ben-
zin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren,
Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemika-
lien, Blut aus Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive
Stoffe) sowie Arzneimittel;

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke;
4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Kon-

zentrate, Krautwasser);
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann;
6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht;
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des

Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Juli 2005 (Herausgeber/Ver-
trieb: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. −
DWA −, Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) liegen.

(3) Die Stadt Zell am Harmersbach kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhal-
tenden Anforderungen hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den
Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist.

(4) Die Stadt Zell am Harmersbach kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die Versagung der Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten
würde und der Antragsteller eventuell entstehende Mehrkosten übernimmt.

§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen

Abwasserbeseitigung ausschließen,
a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort

oder wegen der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Auf-
wand verursachen würde;

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit
häuslichen Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und
die Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und
Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt
und auf Verlangen angemessene Sicherheit leistet.

(3) Schließt die Stadt Zell am Harmersbach in Einzelfällen Abwasser von der Beseiti-
gung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 45 b Abs. 4 Satz 2
WG).

§ 8 Einleitungsbeschränkungen
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von

einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaf-
fenheit oder Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffent-
lichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Belange erfordert.

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine
öffentliche Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehand-
lung eingeleitet werden.

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von
sonstigem Wasser bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt
Zell am Harmersbach. 

§ 9 Eigenkontrolle
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichte-

ten (nach § 3 Absätze 1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der
Abflüsse und der Beschaffenheit der Abwässer sowie zur Bestimmung der Schad-
stofffracht in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst ge-
eigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemä-
ßem Zustand gehalten werden.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt
wird, die für die Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstage-
buchs verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang,
vom Datum der letzten Eintragung oder des letzten Beleges an gerechnet, aufzu-
bewahren und der Stadt Zell am Harmersbach auf Verlangen vorzulegen.
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§ 10 Abwasseruntersuchungen
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchun-

gen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen
sind, durch wen sie zu entnehmen sind und wer sie untersucht. Für das Zutritts-
recht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend.

(2) Die Kosten der Abwasseruntersuchungen trägt der Verpflichtete. 
(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der

Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen.

§ 11 Grundstücksbenutzung
Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die Stadt Zell am Harmersbach verpflichtet wer-
den, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen ein-
schließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke zu
dulden. Die Grundstückseigentümer haben insbesondere den Anschluss anderer
Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren Grundstücken zu dulden.

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 12 Grundstücksanschlüsse
(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Stadt Zell am

Harmersbach hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und besei-
tigt.

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden
nach Anhörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berech-
tigten Interessen von der Stadt Zell am Harmersbach bestimmt. Die Stadt Zell am
Harmersbach  stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwen-
digen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den Teilbetrag für
den öffentlichen Abwasserkanal (§ 33 Nr. 1) abgegolten.

(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-
schlossen wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im
Trennverfahren entwässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksan-
schluss. Die Gemeinde kann mehr als einen Grundstücksanschluss herstellen, so-
weit sie es für technisch notwendig hält. In besonders begründeten Fällen (zum
Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Gemeinde den Anschluss meh-
rerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben
oder auf Antrag zulassen.

§ 13 Sonstige Anschlüsse
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann auf schriftlichen Antrag des Grundstückseig-

entümers weitere Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende
Anschlüsse herstellen. Als weitere Grundstücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse
für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet werden.

(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung der in Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstücksei-
gentümer der Stadt Zell am Harmersbach zu erstatten.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grund-
stücksanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstat-
tungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheids fällig.

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse
(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene

Kosten zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen.
(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Be-
stimmungen der Stadt Zell am Harmersbach, und verzichtet der Grundstücksei-
gentümer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist der Grundstücksan-
schluss auf sein Verlangen von der Stadt Zell am Harmersbach zu übernehmen.
Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten
Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Stadt Zell am Harmersbach vom
Grundstückseigentümer mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen.

§ 15 Genehmigungen
(1) Der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt Zell am Harmersbach bedürfen

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss so-
wie deren Änderung;

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Be-
nutzung. Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Geneh-
migung widerruflich oder befristet ausgesprochen.

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über beste-
hende Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich.

(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallen-
den Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung
der Anlagen ersichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen bei-
zufügen:
− Lageplan im Maßstab 1: 500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück

bestehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschluss-
leitungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vor-
handenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.;

− Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschlie-
ßenden Gebäude im Maßstab 1 : 100, mit Einzeichnung der anzuschließenden
Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen un-
ter Angabe des Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber oder
Rückstauverschlüsse;

− Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1: 100 in der
Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallroh-
re, der Dimensionen und der Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässe-
rungsanlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull).

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenk-
anals, Lage der Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Stadt Zell am
Harmersbach einzuholen. Dort sind auch Formulare für die Entwässerungsanträ-
ge erhältlich.

§ 16 Regeln der Technik
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Re-
geln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die
die oberste Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anfor-
derungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.

§ 17 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsan-
lagen

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf
seine Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Be-
darf gründlich zu reinigen.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, ei-
nen Teil der Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis ein-
schließlich des Prüfschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kos-
ten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszufüh-
ren. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch
möglich an die öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich
und bis auf Rückstauebene (§ 20) wasserdicht ausgeführt sein.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorübergehend − außer Be-
trieb gesetzt, so kann die Stadt Zell am Harmersbach den Grundstücksanschluss
verschließen oder beseitigen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.
§ 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Stadt Zell am Harmersbach kann die in Satz 1
genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer übertragen.

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol so-

wie Öle oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen
zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehören-
den Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern.
Die Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstücks-
eigentümer in regelmäßigen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Be-
darf zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der Stadt Zell am
Harmersbach gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwer-
tung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall
den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für
die Ableitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf
Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16
bleibt unberührt.

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen, sowie
Handtuchspender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässe-
rungsanlagen angeschlossen werden.

§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer
Betrieb zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentli-
che Kläranlage angeschlossen ist. Die Kosten für die Stillegung trägt der Grund-
stückseigentümer selbst.
§ 20 Sicherung gegen Rückstau
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbeson-
dere Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken,
die tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässe-
rung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten
gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für
rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen.
§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekt-einleiterkataster
(1) Vor der Abnahme durch die Stadt Zell am Harmersbach darf die Grundstücksent-

wässerungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Baulei-
ter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.

(2) Die Stadt Zell am Harmersbach ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsan-
lagen zu prüfen. Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1
und 2) sind verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie ha-
ben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgän-
ge zu gewähren und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die mit der
Überwachung der Anlagen beauftragten Personen dürfen Grundstücke zum Zwe-
cke der Prüfung der Einhaltung der Satzungsbestimmungen betreten.

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festge-
stellt, hat sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen.

(4) Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach § 83 Abs. 3 WG in Verbindung mit der Ei-
genkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall
nach Beschaffenheit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwas-
serbehandlungsanlage zu erwarten ist, in einem so genannten Indirekteinleiterkatas-
ter zu erfassen. Dieses wird bei der Stadt Zell am Harmersbach geführt und wird auf
Verlangen der Wasserbehörde vorgelegt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind
verpflichtet, der Stadt Zell am Harmersbach, auf deren Anforderung hin, die für die
Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei
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handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und der Verantwort-
lichen, Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der Ab-
wasservorbehandlungsanlage sowie Hauptabwasserinhaltsstoffe. Die Stadt Zell am
Harmersbach wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebsge-
heimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten.

IV. Abwasserbeitrag
§ 22 Erhebungsgrundsatz
Die Stadt Zell am Harmersbach erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die
Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen
Abwasserbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben.
§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbli-

che Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden kön-
nen. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung
nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der
Stadt Zell am Harmersbach zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 24 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grund-
stücks ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte
an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Ge-
samtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft bei-
tragspflichtig.

(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 2 Satz
1 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 2 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem
Teileigentum.

§ 25 Beitragsmaßstab
Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Ver-
vielfachung der Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergeb-
nis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf
die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 26 Grundstücksfläche
(1) Als Grundstücksfläche gilt:

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermitt-
lung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB
nicht besteht oder sie die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächli-
che Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschlie-
ßungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder ge-
werbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsäch-
lich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hin-
tere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, be-
stimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Er-
schließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstie-
fe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder gärt-
nerisch genutzte Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt.

§ 27 Nutzungsfaktor
(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 26) mit einem

Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:
1. bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit       1,00
2. bei drei- und viergeschossiger Bebaubarkeit       1,25
3. bei fünf- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit     1,50
Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-
zulässige Zahl der Vollgeschosse.

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrundegelegt. Dasselbe gilt für Ge-
meinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund
ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäu-
den überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden keine Anwendung.

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zu-
grunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung
(LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden
Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.

§ 29 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan eine Baumassenzahl festsetzt

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl
aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis

wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser
Baumasse durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnis-
ses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkomma-
stellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastel-
len, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl
der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher An-
lagen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschoss-
zahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch
1. 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kernge-
biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI), Urbane Gebiete (MU)
und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die
Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe bau-
licher Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten,
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das fest-
gesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kernge-
biete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI), Urbane Gebiete (MU)
und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe bau-
licher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumas-
senzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der bau-
lichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die
der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maß-
gebend:
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-

stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse;
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl

der genehmigten Geschosse.
(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt

(§ 34) geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen
mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollge-
schosse maßgebend.

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO, gilt als Ge-
schosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grund-
stücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1
maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wo-
bei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl ab-
gerundet werden.

§ 32 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht
(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits

entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind,
werden weitere Beiträge erhoben,
1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. geneh-

migte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von
Vollgeschossen allgemein zugelassen wird;

2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollge-
schosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Bei-
tragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitrags-
schuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2
dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, ent-
steht eine weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächen-
abgrenzung entfallen.
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§ 33 Beitragssatz 
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus:
Teilbeiträge                                                                        je m² Nutzungsfläche 

                                                                                               (§ 25) 
                                                                                                Euro

1. für den öffentlichen Schmutzwasserkanal                                4,70
2. für den öffentlichen Regenwasserkanal                                    2,65
Ein Klärbeitrag wird vorerst nicht erhoben.
§ 34 Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. In den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal
angeschlossen werden kann.

2. In den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen
Genehmigung.

3. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmi-
gung bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S.
von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.

4. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im
Grundbuch eingetragen ist.

5. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im
Grundbuch eingetragen ist.

6. In den Fällen des § 32 Abs. 2, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teil-
flächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer
Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nut-
zung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen jedoch
frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gem. § 46 Abs. 7.

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentliche Abwasseranlagen
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden
sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit
dessen Genehmigung.

(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend.

§ 35 Vorauszahlungen, Fälligkeit
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge nach §

33 Nr. 2 und 3 in Höhe von 80 v.H. der voraussichtlichen Teilbeitragsschuld, sobald
mit der Herstellung des Teils der öffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils einen
Monat nach Bekanntgabe des Abgabebescheids fällig.

§ 36 Ablösung
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach kann, solange die Beitragsschuld noch nicht ent-

standen ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags (Teil-
beitrags) vereinbaren. Die Ablösung erfolgt durch eine schriftliche Vereinbarung
zwischen der Stadt Zell am Harmersbach und dem Beitragspflichtigen.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich ent-
stehenden Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach den
Bestimmungen dieser Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

V. Abwassergebühren

§ 37 Erhebungsgrundsatz
(1) Die Stadt Zell am Harmersbach erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwas-

seranlagen Abwassergebühren.
(2) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gemäß § 40 Absatz 2 und § 41 Ab-

satz 2 wird eine Zählergebühr gemäß § 42 a erhoben.

§ 38 Gebührenmaßstab
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende

Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende
Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40 a) erhoben.

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach
der eingeleiteten Abwasser bzw. Wassermenge.

§ 39 Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Abwassergebühr (§ 37 Absatz 1) und der Zählergebühr (§ 37 Ab-

satz 2) ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des
Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebühren-
schuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden
Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(3) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück; ist der An-

schlussnehmer ein Erbbauberechtigter auf dem Erbbaurecht. Wird ein Wohnungs-
und Teileigentum durch einen separaten Hauswasseranschluss versorgt, ruht die
Schmutzwassergebühr als öffentliche Last auf dem jeweils versorgten Wohnungs-
bzw. Teileigentum.

§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr
(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist:

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Was-
sermenge;

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnom-
mene Wassermenge;

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit
es als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird.

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete
Wasser-/Schmutzwassermenge.

(2) Der Nachweis der eingeleiteten Wassermengen bei sonstigen Einleitungen (§ 8
Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der

Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) soll durch Mes-
sung eines besonderen Zählers erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht. Diese Zähler werden auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers von der Stadt Zell am Harmersbach eingebaut, unterhalten und entfernt; sie
stehen im Eigentum der Stadt Zell am Harmersbach und werden von ihr abgele-
sen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung finden ent-
sprechend Anwendung.

§ 40a Bemessung der Niederschlagswassergebühr
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die

bebauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Grundstücksflächen des an
die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen
Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen
zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Beginn
des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht, der
Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. Ändert sich die
Größe der versiegelten Fläche oder der Versiegelungsgrad des Grundstücks oder
ändern sich die nach Absatz 4 an eine Zisterne angeschlossenen Flächen bzw. der
Grad der Regenwassernutzung, so wird die neue Grundlage ab dem Monat, der auf
die Änderung folgt, für die Gebührenbemessung zu Grunde gelegt. Der Mitteilung
der Änderung sind Unterlagen gemäß § 46 Abs. 4 beizufügen.

(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berück-
sichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die
einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:
a) Vollständig versiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen 1,0
b) Stark versiegelte Flächen, z. B. Pflaster, Platten, Verbundsteine 0,7
c) Wenig versiegelte Flächen, z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine,

Schotter, Rasenfugenpflaster, Splittfugenpflaster, Porenpflaster, Gründächer 0,4
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart
nach Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit
vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.

(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein
Mulden-Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf
oder mit Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden
mit dem Faktor 0,4 berücksichtigt.

(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung
unberücksichtigt. Für Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind
gilt folgendes:
a) bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbewässerung, werden die

Flächen um 8 m² je m³ Fassungsvolumen reduziert;
b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15

m² je m³ Fassungsvolumen reduziert. 
Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit dem Boden ver-
bunden sind sowie ein Mindestfassungsvolumen von 3 m³ aufweisen.

§ 41 Absetzungen
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-

geleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung
der Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die
Absetzung von Amts wegen.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung ei-
nes besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eich-
rechtlichen Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grund-
stückseigentümers von der Stadt Zell am Harmersbach eingebaut, unterhalten
und entfernt; sie stehen im Eigentum der Stadt Zell am Harmersbach und werden
von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssat-
zung finden entsprechend Anwendung.

(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen
Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wasser-
menge von 20 m³/Jahr ausgenommen.

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht
durch einen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingelei-
teten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wasser-
menge im Sinne von Absatz 1
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr,
2. je Vieheinheit bei Geflügel 4 m³/Jahr.
Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Ab-
satz 3 von der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der
gesamten verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wasser-
menge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die
sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält,
mindestens 35 m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person mindes-
tens 30 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewer-
tungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stich-
tag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das
laufende Jahr richtet.

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen.

§ 42 Höhe der Abwassergebühren
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser:

– ab 01.01.2017                                                            1,71 €
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 

– Ab 01.01.2017 – 31.12.2018                                     0,21 €
– Ab 01.01.2019                                                           0,24 €
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(3) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder
Wasser:
– Ab 01.01.2017                                                           1,71 €

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40 a
während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die
Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

§ 42 a Zählergebühr
Für die Erhebung der Zählergebühr findet § 42 der Wasserversorgungssatzung der
Stadt Zell am Harmersbach entsprechend Anwendung.

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld
(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit

Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhält-
nis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit En-
de des Benutzungsverhältnisses. Die Zählergebühr gem. § 42a wird für jeden an-
gefangenen Kalendermonat, in dem auf dem Grundstück ein Zwischenzähler vor-
handen ist, erhoben.

(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermo-
nats, für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender
Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranla-
gungszeitraumes.

§ 44 Vorauszahlungen
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebühren-

schuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Be-
ginn des Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranla-
gungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Ka-
lendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserver-
brauchs bzw. ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten Grundstücksfläche
sowie ein Viertel der Jahreszählergebühr (§ 42a) zugrunde zu legen. Bei erstmali-
gem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserver-
brauch, die anteilige Zählergebühr und der Zwölftelanteil der Jahresnieder-
schlagswassergebühr geschätzt.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet.

§ 45 Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-

bührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet wor-
den, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen
übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen,
wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch
Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur
Zahlung fällig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

§ 46 Anzeigepflicht
(1) Binnen eines Monats sind der Stadt Zell am Harmersbach der Erwerb oder die Veräu-

ßerung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks an-
zuzeigen. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen
baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der Gebühren-
schuldner der Stadt Zell am Harmersbach  anzuzeigen:
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversor-

gungsanlage;
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Nieder-

schlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3).

(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die
öffentliche Abwasserbeseitigung, hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe
der Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Ab-
wasseranlagen zugeführt wird (§ 40a Abs. 1) der Stadt Zell am Harmersbach in
prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen Mitteilungs-
pflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berechnungsgrundlagen für die
Niederschlagswassergebühr von der Stadt Zell am Harmersbach geschätzt.

(4) Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grundstücks, ist die Ände-
rung innerhalb eines Monats der Stadt Zell am Harmersbach schriftlich in prüffähi-
ger Form anzuzeigen.

(5) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag
der Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlosse-
nen Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgeführten Ver-
siegelungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu
kennzeichnen. Die Stadt Zell am Harmersbach stellt auf Anforderung einen Anzei-
gevordruck zur Verfügung.

(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt Zell am Har-
mersbach mitzuteilen:
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Ab-

wassers;
b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen

gelangen oder damit zu rechnen ist.
(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt Zell am Harmers-

bach mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. §

26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbe-
sondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tat-
sächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen
genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Be-
trieb gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig schriftlich
mitzuteilen, dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder besei-
tigt werden kann.

(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes
1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeit-
punkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt Zell am Harmersbach entfallen.

§ 47 Haftung der Stadt Zell am Harmersbach
(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Stadt

Zell am Harmersbach nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise
außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau
infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze
oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so erwächst daraus
kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass
von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§
20) bleibt unberührt.

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Stadt Zell am Harmers-
bach nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 48 Haftung der Grundstückseigentümer
Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schä-
den, die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung wider-
sprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücks-
entwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die Stadt Zell am Harmersbach von Er-
satzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht
werden.

§ 49 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Stadt Zell am Harmersbach über-

lässt;
2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwäs-

ser oder Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für ein-
leitbares Abwasser vorgegebenen Richtwerte überschreitet;

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet;

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbe-
handlung in öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentli-
che Kläranlage angeschlossen sind;

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungs-
pflicht nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet;

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der
Stadt Zell am Harmersbach herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtren-
nen oder beseitigen lässt;

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Stadt Zell am Har-
mersbach eine Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder
ändert oder eine öffentliche Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung än-
dert;

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16
und des § 17 Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt;

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abschei-
der nicht rechtzeitig vornimmt;

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier
und dergleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine
Grundstücksentwässerungsanlage anschließt;

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnah-
me in Betrieb nimmt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig nachkommt.

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 50 Mitteilungspflicht der Stadt Zell am Harmersbach
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Zell am Harmersbach wird verpflichtet,
an die Stadt Zell am Harmersbach die zur Erhebung der Abwassergebühren erforder-
lichen Daten (Name, Vorname, Adresse des Grundstückseigentümers oder Erbbaube-
rechtigten gem. § 39 dieser Satzung, sowie die im jeweiligen Veranlagungszeitraum
verbrauchte Wassermenge), gegen Erstattung der für die Datenübermittlung anfallen-
den Zusatzkosten, zu übermitteln.

§ 51 In-Kraft-Treten
(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstan-

den sind, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeit-
punkt des Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung
vom 15.10.2012 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.

Zell am Harmersbach, den 11. Dezember 2017

gez. Pfundstein
Bürgermeister
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
auf grund der Gemeindeordnung beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt wurden. Abweichend hiervon kann
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahres-
frist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs-
beschluss beanstandet oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs -
satzung – WVS) der Stadt Zell am Harmersbach
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der
§§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat der Stadt Zell am Harmersbach am 23. Oktober 2017 fol-
gende Satzung beschlossen:

I.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Lieferung

von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Stadt.
(2) Die Stadt kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen

lassen.

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer
(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Woh-

nungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines
Grundstücks dinglich Berechtigte gleichstehen.

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme
von Wasser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen
Wasserversorgung tatsächlich Wasser entnimmt.

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist berechtigt,

den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Be-
lieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke,
die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentü-
mer können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder
eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann
abgelehnt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks
oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche
Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert.

(4) Die Stadt kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Benutzung ge-
statten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und
Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Si-
cherheit zu leisten.

§ 4 Anschlusszwang
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind ver-

pflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzu-
schließen, wenn sie an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versor-
gungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße
durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Ge-
bäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzu-
schließen. Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor der Schlussabnahme
des Baus ausgeführt sein.

(2) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag
befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen.

§ 5 Benutzungszwang
(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlos-

sen sind, haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu
decken. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für
Zwecke der Gartenbewässerung.

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag be-
freit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3) Die Stadt räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr wirt-
schaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von
ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken.

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich bei der Stadt einzureichen.

(5) Der Wasserabnehmer hat der Stadt vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage
Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass

von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage möglich sind.

§ 6 Art der Versorgung
(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten

Regeln der Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Stadt ist verpflichtet, das
Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üb-
lichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist be-
rechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetz-
lichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Tech-
nik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Wasserab-
nehmers möglichst zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des
Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es
ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechungen
(1) Die Stadt ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur

Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasser-

versorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind,
2. soweit und solange die Stadt an der Versorgung durch höhere Gewalt oder son-

stige Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden
kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebs-
notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die  Stadt hat jede Unterbrechung oder Un-
regelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Die Stadt hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtig-
ten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrich-
ten. Die Pflicht zur Unterrichtung entfällt, wenn sie
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Stadt dies nicht zu

vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 8 Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang
(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mie-

ter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an
sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig. Diese muss
erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende ver-
sorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorge-
sehen sind. Die Stadt kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit
dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Stadt vor Be-
ginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu son-
stigen vorübergehenden Zwecken.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu an-
deren vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenst-
androhre der Stadt mit Wasserzählern zu benutzen.

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet wer-
den, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarun-
gen mit der Stadt zu treffen.

(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die
Wasserabnehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden,
soweit dies insbesondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf
den Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist.

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs
(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so

hat er dies der Stadt mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzu-
teilen. Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche -Mitteilung einge-
stellt, so haftet der Anschlussnehmer der Stadt für die Erfüllung sämtlicher sich
aus der Satzung ergebenden Verpflichtungen.

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses ver-
langen, ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen.

§ 10 Einstellung der Versorgung
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Wasserab-

nehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung
erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzu-

wehren,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-

gung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rück-

wirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die
Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen
Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wo-
chen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer
darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Wasserabnehmer
seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Stadt kann mit der Mahnung zugleich die
Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Grün-
de für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Ein-
stellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat.
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§ 11 Grundstücksbenutzung
(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verle-

gen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser
über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderli-
che Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grund-
stücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Anschlussneh-
mer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt wer-
den oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den An-
schlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang
der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verle-
gung hat die Stadt zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfer-
nung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Stadt noch fünf Jah-
re unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen
sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 12 Zutrittsrecht
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der
Stadt, im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des §
99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung,
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere
zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermitt-
lung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist.

II.  Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, Messeinrichtungen

§ 13 Anschlussantrag
Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des
Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines bei der Stadt er-
hältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbeson-
dere folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht
bereits aus dem Antrag selbst ergeben:
1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des An-

schlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage);
2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanla-

ge eingerichtet oder geändert werden soll;
3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel von Gewerbe-

betrieben usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie
die Angabe des geschätzten Wasserbedarfs;

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage;
5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem

Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten.

§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der An-

lage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnet-
zes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden aus-
schließlich von der Stadt hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt.

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der
Stadt. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen (Grund-
stücksanschlüsse); sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach An-
hörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen
von der Stadt bestimmt. Die Stadt stellt die für den erstmaligen Anschluss eines
Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit.

(4) Die Stadt kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse sowie vor-
läufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gel-
ten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht
(§ 37) neu gebildet werden.

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich
sein; sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die bau-
lichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaf-
fen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vorneh-
men lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Un-
dichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind der Stadt unverzüglich
mitzuteilen.

§ 15 Kostenerstattung
(1) Der Anschlussnehmer hat der Stadt zu erstatten:

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung der notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des
Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und
Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2).

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung der weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs.
4). Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung
des alten Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausan-
schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsan-
spruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für
die Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstü-
cke dienen, allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden
Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausanschlussleitung mehreren
Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten
der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig.

§ 16 Private Anschlussleitungen
(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu än-

dern und zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlussneh-
mer zu tragen.

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verle-
gung den Bestimmungen der DIN 2000 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen
der Stadt, und verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der
Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen von der Stadt zu überneh-
men. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten Grundstücksan-
schlüssen sind der Stadt vom Anschlussnehmer mindestens 14 Tage vorher
schriftlich anzuzeigen.

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung

der Anlage hinter dem Hausanschluss − mit Ausnahme der Messeinrichtungen
der Stadt − ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anla-
genteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er ne-
ben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden.
Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die
Stadt oder ein von der Stadt zugelassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die
Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert wer-
den. Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlussnehmers gehö-
ren, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach
den Angaben der Stadt zu veranlassen.

(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen ande-
rer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers
(1) Die Stadt oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschlussnehmers an

das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Stadt über das Installationsunterneh-

men schriftlich zu beantragen.
§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und nach ihrer In-

betriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicher-
heitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versor-
gung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch de-
ren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen
Die Stadt ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss
und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus
Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf
die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen
den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss
bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung der Stadt
abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der
Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.
§ 21 Messung
(1) Die Stadt stellt die verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen (Wasser-

zähler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen
Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt
oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht im Verhältnis zur Hö-
he des Verbrauchs stehen.

(2) Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der verbrauch-
ten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-
gungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwa-
chung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der Stadt. Sie
hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren.
Sie ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu
verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich
ist; der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung
der Messeinrichtungen, soweit ihn daran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust,
Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mit-
zuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und Grund-
wasser sowie vor Frost zu schützen.

(4 Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabneh-
mer gestattet. Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen zu seinen Las-
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ten. Die Stadt ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers
der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.

§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen
(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen

durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des
Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf
Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Stadt zur Last, falls die Abweichung die gesetz-
lichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer.

§ 23 Ablesung
(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Stadt oder auf Verlangen

der Stadt vom Anschlussnehmer selbst abgelesen. Der Anschlussnehmer hat da-
für Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte der Stadt die Räume des Anschlussnehmers nicht zum Able-
sen betreten kann, darf die Stadt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Able-
sung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach sei-

ner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder
Wasserzählerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnis-

mäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden
können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.
(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zu-

stand und jederzeit zugänglich zu halten.
(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten ver-

langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die
Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

III. Wasserversorgungsbeitrag
§ 25 Erhebungsgrundsatz
Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstel-
lung und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen Wasserver-
sorgungsbeitrag.
§ 26 Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbli-

che Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden kön-
nen. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung
nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der
Stadt zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 27 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum
mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft bei-
tragspflichtig.

(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2
auf dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 2 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum.

§ 28 Beitragsmaßstab
Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich
durch Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30);
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.
§ 29 Grundstücksfläche
(1) Als Grundstücksfläche gilt:

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermitt-
lung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB
nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der der Erschließungs-
anlage zugewandten Grundstücksgrenze.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus
oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Ab-
standsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige
Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der
Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflä-
chen oder gärtnerisch genutzte Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt.
§ 30 Nutzungsfaktor
(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem

Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:
1. bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,00,

2. bei drei- und viergeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
3. bei fünf und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 1,50,
(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne

Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrundegelegt. Dasselbe gilt für Ge-
meinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund
ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäu-
den überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 bis 34 finden keine Anwendung.

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zu-
grunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung
(LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden
Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.
§ 32 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl

aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Bau-
masse durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastel-
len ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen,
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 33 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl
der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher An-
lagen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschoss-
zahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch
1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kern-
gebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI), Urbane Gebiete
(MU) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die
Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe bau-
licher Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten,
traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das fest-
gesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch
1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohnge-

biete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenend-
hausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kern-
gebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI), Urbane Gebiete
(MU) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete; 

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe bau-
licher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumas-
senzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der bau-
lichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl
umzurechnen.

§ 34 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33 bestehen

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-

stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend:

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse;
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl

der genehmigten Geschosse.
(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt

(§ 37) geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen
mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollge-
schosse maßgebend.

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO gilt als Ge-
schosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grund-
stücksfläche und nochmals geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1
maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wo-
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bei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl ab-
gerundet werden.

§ 35 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht
(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits

entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind,
werden weitere Beiträge erhoben,
1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte

höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Voll-
geschossen allgemein zugelassen wird;

2. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollge-
schosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Bei-
tragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitrags-
schuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2
dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, ent-
steht eine weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächen-
abgrenzung entfallen.

§ 36 Beitragssatz
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Nutzungsfläche (§ 28)
3,98 Euro.
§ 37 Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. in den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage angeschlossen werden kann;

2. in den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen
Genehmigung;

3. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung
bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB;

4. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im
Grundbuch eingetragen ist;

5. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im
Grundbuch eingetragen ist;

6. in den Fällen des § 35 Abs. 2, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teil-
flächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2
KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Sat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nut-
zung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, jedoch
frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 49 Abs. 3.

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlagen hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht ange-
schlossen worden sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen An-
schluss, frühestens mit dessen Genehmigung.

(3) Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen
dem unmittelbaren Anschluss an -öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich.

§ 38 Fälligkeit
Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheids fällig.
§ 39 Ablösung
(1) Die Stadt kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem

Beitragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.
Die Ablösung erfolgt durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Stadt Zell
am Harmersbach und dem Beitragspflichtigen.

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich ent-
stehenden Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser
Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
IV.  Benutzungsgebühren
§ 40 Erhebungsgrundsatz
(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen

Grund- und Verbrauchsgebühren.
§ 41 Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des

Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang
folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. Der Erbbau-
berechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner.

(2) In den Fällen des § 43 Abs. 2 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
§ 42 Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr).

Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:
Maximaldurchfluss (Qmax) 3 und 5         7 und 10             20             30 m3/h
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5  3,5 und 5 (6)          10             15 m3/h
Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräte-
richtlinie (MID):
Überlastdurchfluss (Q4) 3,125 und 5  7,9 und 12,5          20                31,25
Dauerdurchfluss (Q3) 2,5 und 4      6,3 und 10           16                  25

Euro/Monat 1,30               1,20               1,40               6,85

Bei Bauwasserzählern entfällt die Grundgebühr.

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler
erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebs-
notwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertre-
tenden Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet.

§ 43 Verbrauchsgebühren
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berech-

net. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,81 Euro.
(2) Wird ein Bauwasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubik-

meter 1,81 Euro.
(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt,

beträgt die Gebühr (einschließlich Grundgebühr gemäß § 42 und Umsatzsteuer
gemäß § 53) pro Kubikmeter 7,65 Euro.

§ 44 Gemessene Wassermenge
(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemes-

sungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offenstehen-
de Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist.

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eich-
ordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zäh-
ler stehen geblieben, so schätzt die Stadt den Wasserverbrauch gemäß § 162 Ab-
gabenordnung.

§ 45 Verbrauchsgebühr bei Bauten
(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch ei-

nen Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben.
(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch:

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubik-
meter umbautem Raum 5 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrun-
degelegt; Gebäude mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben
gebührenfrei. Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Rau-
mes nur die Keller- und Untergeschosse zugrundegelegt. 

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefan-
gene 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 3 Kubikmeter als pauschaler Was-
serverbrauch zugrundegelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton-
oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei.

§ 46 Entstehung der Gebührenschuld
(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalen-

derjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benut-
zungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisheri-
gen Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermo-
nats, für den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung
der Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21.

(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten.
(5) In den Fällen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme.
(6) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 ruht auf dem Grundstück bzw. dem

Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG).
§ 47 Vorauszahlungen
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebühren-

schuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Be-
ginn des Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranla-
gungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Ka-
lendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres
und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Ge-
bührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr,
des Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs
des laufenden Jahres ermittelt.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet.

(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.
§ 48 Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb  zwei Wochen nach Bekanntgabe des

Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet
worden, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen
übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen,
wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch
Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur
Zahlung fällig.

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig.
V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung
§ 49 Anzeigepflichten
(1) Binnen eines Monats sind der Stadt schriftlich anzuzeigen:

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung
angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie
beim Wohnungs- und Teileigentum;

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen für die
Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich
erhöht.

12

ZELL AM HARMERSBACH · Freitag, 15. Dezember 2017



Hallensperrung Schwarzwaldhalle 
im Dezember 2017 und Januar 2018
Freitag, 15.12. ab 9 Uhr               Aufbau Firma Metaldyne
Samstag, 16.12. ganztags              Firma Metaldyne
Sonntag, 17.12.                              Halle gesperrt 
Montag, 18.12. bis 12 Uhr            Abbau Firma Metaldyne
Samstag, 23.12. 19.30 – 21 Uhr     Guggenmusik
Donnerstag, 28.12. ganztags              Aufbau Zell Kultur
Freitag, 29.12.                              Zell Kultur
Samstag, 30.12.                              Aufbau Bürgerwehr
Sonntag, 31.12.                              Aufbau Bürgerwehr

Montag, 1.1.2018 9.00-14.00 Uhr     Bürgerwehr
Dienstag, 2.1. ab 17.00 Uhr        Bürgerwehr
Donnerstag, 4.1. 15.00-21.00 Uhr   Aufbau Bürgerwehr 
Freitag, 5.1. ganztags              Bürgerwehr
Sonntag, 7.1. 10.30-12.30Uhr    Guggenmusik

Wir bitten die Vereine um Beachtung!

Christbaumverkauf in Unterharmersbach,
Rathausplatz
Am Samstag, 16.12.2017, findet von 10.00 – 12.00 Uhr auf dem
Rathausplatz Unterharmersbach der diesjährige Weihnachts-
baumverkauf statt.

Es werden Bäume von einheimischen Landwirten zum Kauf an-
geboten.

Mitteilungen der Ortsverwaltung UNTERHARMERSBACH

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung Unterentersbach ist von Dienstag, den
19.12.2017 bis einschließlich Dienstag, den 02.01.2018 wegen
Urlaub geschlossen.

Mitteilungen der Ortsverwaltung UNTERENTERSBACH

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2
der Anschlussnehmer.

(3) Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Stadt mitzuteilen, wenn die
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Sat-
zung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflä-
chen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Was-
serversorgung angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anla-
gen errichtet werden.

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1
Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den
Zeitraum bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfallen.

§ 50 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-

berg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung an-

schließt,
2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserver-

sorgung entnimmt,
3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Stadt

weiterleitet,
4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüg-

lich der Stadt mitteilt,
5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung,

anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält,

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass Stö-
rungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der
Stadt bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1
bis 3 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

§ 51 Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversor-

gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt
aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserab-

nehmers, es sei denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem ihrer Be-
diensteten oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig
verursacht worden ist;

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines ihrer Bedienste-
ten oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist;

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt ver-
ursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur
bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese ge-
gen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung gel-
tend machen. Die Stadt ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über
die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhän-
genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von
ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltend-
machung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.
(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter-

zuleiten (§ 8 Abs. 1) und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversor-
gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet
die Stadt dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie dem Wasserabneh-
mer aus dem Benutzungsverhältnis.

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus uner-
laubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als
sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Stadt weist den Anschlussnehmer
darauf bei Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hin.

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Stadt oder, wenn dieses
feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschluss-
nehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung
auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 52 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern
(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesonde-

re infolge einer unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Sat-
zung zuwiderlaufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserver-
sorgung entstehen. Der Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf den mangel-
haften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzuführen sind.

(2) Der Haftende hat die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen
solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehre-
ren Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Ge-
samtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 53 Umsatzsteuer
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersät-
zen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig
sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatz-
steuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 54 Inkrafttreten
(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden

sind, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt
des Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesat-
zung vom 20.11.2003 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.

Zell am Harmersbach, den 11. Dezember 2017
gez. Pfundstein
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
auf grund der Gemeindeordnung beim Erlass dieser Satzung kann nur innerhalb eines
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt wurden. Abweichend hiervon kann
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahres-
frist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungs-
beschluss beanstandet oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.
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Am Samstag, 16. Dezember, sind wir vertreten:
Franz Bischler, Gengenbach,                                      Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Markus Bischler, Gengenbach,                                  Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Die Blumenscheune, Blütenzauber, Karlsruhe,       Pflanzen, Blumen, Obst, Gemüse
Elisabeth Börsig, Zell a. H.,                                         Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Ulrike Brucker-Heitzmann, Fischerbach,                  Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Stephan Deuchler, Kehl,                                                                      Obst und Gemüse
Möhringers Backstube, Altdorf,                                                              Biobackwaren
Detlef Eisenmann, Gengenbach,                                                    Tiroler Spezialitäten
Ingrid Grasse , Oberharmersbach,                                      Selbstgemachter Blutwurz
Kilian Herp, Ortenberg,                                                                         Obsterzeugnisse
Hans-Jörg Herrmann, Zell a. H.,                                               Wurststand, Grillwürste
Bernd  Joos, Elzach,                                                         Eigene Metzgereierzeugnisse
Christian Schwarz, Zell a. H.,                                          Eigene Metzgereierzeugnisse
Stefan Weis, Forchheim,                                             Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Angelika Welle-Männle,                                                     Backwaren, Kaffee, Kuchen

Christbaumverkauf durch Christina Pfundstein

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Immer samstags, von 7.00 bis 12.00 Uhr

Zeller Städtle-Markt
… der neue kommunikative Treffpunkt im Harmersbachtal!

VVee rraa nnssttaall ttuunngg eenn  //  TTeerr mmiinnee
Kinder-Stadtrallye
Die Stadt auf eigene Faust erleben!

Egal, ob Frühling, Sommer,
Herbst oder Winter – ein Event
nicht nur für Kinder! Und noch
dazu kostenlos. Da gibt es nur
Gewinner, denn unter allen
Teilnehmern werden jährlich
tolle Preise verlost.

Infos: Tourist-Info Zell am Harmersbach, Alte Kanzlei, 
Tel 07835/6369-47, tourist-info@zell.de, www.zell.de

AAbbffaall ll --AAbbffuuhhrr tteerrmmii nnee

Die Abfallabfuhr findet in der nächsten Woche wie folgt statt:

Zell a.H.:   
                  Donnerstag, 21. Dezember Grüne Tonne
                  Freitag, 22. Dezember Graue Tonne
Zell-Unterharmersbach:
                  Montag, 18. Dezember Grüne Tonne 
Zell-Oberentersbach:
                  Dienstag, 19. Dezember Grüne Tonne
Zell-Unterentersbach:
                  Dienstag, 19. Dezember Grüne Tonne
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Folgende Fundsachen wurden auf dem Bürgerbüro abgegeben: 
• Brille • Handschuhe
• Jugendfahrrad • Kinderschal
• Bargeld • Schirm
• Geldbeutel • Schlüssel
• Handy • Ohrring
• Halskette • Messer
• Jacke • Kinderumhängetasche
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.zell.de (Bürgerservice/Bürgerbüro online/Fundbüro).

Landesfamilienpass 2018
Ab sofort können beim Bürgerbüro Zell am Harmersbach so-
wie in der Ortsverwaltung Unterharmersbach die neuen Gut-
scheinkarten zum Landesfamilienpass abgeholt werden.
Die Gutscheine ermöglichen, landeseigene Einrichtungen (z.B.
Schloss Heidelberg, Kunsthalle Baden-Baden) unentgeltlich
bzw. zu einem ermäßigten Eintritt (z.B. Wilhelma in Stuttgart, Er-
lebnispark Tripsdrill gültig am 13.05. oder 09.09.2018 und Euro-
pa-Park Rust am 09.09.2018) zu besuchen.
Eine Liste aller Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Würt-
temberg sowie sonstiger Einrichtungen, die einen kostenfreien
bzw. ermäßigten Eintritt gewährleisten, finden Sie unter
www.sozialministerium-bw.de.
Einen Landesfamilienpass können Familien erhalten, die in
häuslicher Gemeinschaft mit
– mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern zusammen-

leben;
– aus nur einem Elternteil bestehen und mit mindestens einem

kindergeldberechtigten Kind zusammenleben;
– mit einem schwerbehinderten Kind, das mindestens 50 v.H.

Erwerbsminderung besitzt zusammenleben;
 – SGB II- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit mindes-

tens einem kindergeldberechtigten Kind zusammenleben oder
– Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind zu-
sammenleben.

B BÜRGERBÜRO
Stadt Zell am Harmersbach informiert:
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Schlendern Sie mit unse-
ren Stadtführern durch
die weihnachtlichen 
Altstadtgassen und be -
suchen Sie anschließend
das Storchenturm-
Museum.
11 Uhr kostenlose Stadt-
führung, Treffpunkt
Kanzleiplatz

Rundgang durchs Städtle:   Mi., 27.12.2017

Winteröffnungstag
im Storchenturm-Museum: Mittwoch, 27. Dezember 2017,
12 bis 16 Uhr geöffnet. 
Sonderführungen für Gruppen ganzjährig möglich! 
Infos bei der Tourist-Info: Tel. 07835 6369-47, tourist-info@zell.de

Zell a. H.
VVEE RRAANN SSTTAALLTT UUNN GGSS --
PPRROOGGRRAAMMMM
vom 16. Dezember 2017 – 31. Dezember 2017

Was
Wann
Wo?

Samstag, 16. Dezember
7 – 12 Uhr         Städtlemarkt, Kanzleiplatz.

Sonntag, 17. Dezember
10 Uhr              Krippenspielaufführung, Evangelische Kirche.

Montag, 18. Dezember
14 Uhr              Werksführung bei Hahn und Henne, Zeller Keramik.

Mittwoch, 20. Dezember
14 Uhr              Werksführung bei Hahn und Henne, Zeller Keramik.

Samstag, 23. Dezember
7 – 12 Uhr         Städtlemarkt, Kanzleiplatz.

Samstag, 24. Dezember
13.30 Uhr          Gäste-Weihnachtsfeier, Kulturzentrum »Obere Fabrik«.
15 Uhr              Krippenspielaufführung, Evangelische Kirche.

Montag, 25. Dezember
15 Uhr              Besichtigung der Wallfahrtskirche »Maria zu den Ket-

ten«.

Dienstag, 26. Dezember
11 Uhr              Weihnachtskonzert der Stadtkapelle,

Kulturzentrum »Obere Fabrik«.

Mittwoch, 27. Dezember
11 Uhr              Kostenlose Stadtführung,

Treffpunkt Tourist-Information.
12 – 16 Uhr       Winteröffnungstag Storchenturmmuseum.
14 Uhr              Werksführung bei Hahn und Henne, Zeller Keramik.

Freitag, 29. Dezember
20 Uhr              Zellkultur – Merci Udo, Schwarzwaldhalle.

Samstag, 30. Dezember
7 – 12 Uhr         Städtlemarkt, Kanzleiplatz.
20 Uhr              Volkstümlicher Liederabend, Hotel »Klosterbräustuben«.

Sonntag, 31. Dezember
14.30 Uhr          Silvesteraufmarsch mit der freiwilligen Bürgerwehr 

Zell a. H., Hauptstraße Zell a. H.

• Storchenturm-Museum 
… macht Winterpause!
Winter-Öffnungstag: Mittwoch, 27.12., 12 bis 16 Uhr
Sonderführungen ganzjährig möglich! Tel. 07835 6369-47

• Heimatmuseum Fürstenberger Hof: 
... macht Winterpause.
Sonderführungen ganzjährig möglich! Tel. 07835/6383-0.

Tourist-Information
Zell am Harmersbach
Tel.0 78 35/63 69 47 • E-Mail: tourist-info@zell.de

Öffnungszeiten, November bis April:
Montag bis Freitag                                                         9.00 – 12.30 Uhr
sowie Montag, Dienstag, Donnerstag                        14.00 – 17.00 Uhr
Buchen Sie in der Tourist-Info:
• Stadtführungen… geheime Ecken entdecken 
• Erlebnis-Stadtführung… »Hesch’s schu g’hört« 
• Kinder-Stadtführungen… spielerisch Geschichte erleben
• Museums-Führungen… Geschichte, Tradition und Kunst
• Historische Zeller Städtletour… kulinarischer Rundgang
• Vesperw  anderung… mit Musik und Schwarzwälder Spezialitäten
• Kirschtorten-Seminar… das Geheimnis der beschwipsten Torte
• Erlebnis-Stadtführung ... »Die Sprücheklopfer«
• Führung zur Geschichte der Zeller Keramik … »Buntes Geschirr –

karges Leben!«
• Führung durch die Zeller Kunstwege … mit Kunstwege-Guides

unterwegs!
• Kids und Kunst … anschauen und anfassen erlaubt!
Zum Verschenken oder Selbstschenken erhältlich
Für Lesebegeisterte und Zell-Liebhaber
• Stadtchronik »Zell a. H. im Wandel der Zeit«
• Zellkultur-Gutscheine
• Buch »Ritter von Buß – Professor, Politiker und Katholik«
• Buch »Was es in Zell nimmi git«
• Buch »Spaziergang durch das alte Zell«
• Buch »Unterm Storchenturm 2 – Leben in Zell in den 1950er Jahren« 
• Buch »Von Erde bist du genommen«
• Buch »Ch’atth’an – einer jagt, wenn andere schlafen« 

von Alaska-Auswanderer Sepp Herrmann
• Heimatbuch Frauenstein »Fiele einer vom Himmel«
Für Wanderer
• Wanderkarte Ferienregion Brandenkopf/Gengenbach
• Wandervorschläge im Kinzigtal
• Wanderkarte »Adlergrenzsteine«
• Wanderflyer »Hahn-und-Henne-Runde«
Für Radler und Mountainbiker
• Rad-Wanderkarte
• Tourenbuch Kinzigtal-Radweg
• Mountainbike-Karte »Vorderes Kinzigtal« und »Wolfach«
Für Erlebnishungrige
• Eintrittskarten für den Europa-Park Rust
• Eintrittskarten für Zellkultur-Veranstaltungen

Konzert-Show »Merci Udo« am 29.12.
Kostenlos
• Schwarzwald-Heftli Magazin Ferienlandschaft
• Zellkultur-Programm
• Ausflug-Tipps in der Region                                … und vieles mehr!

• Villa Haiss, Museum für Zeitgenössische Kunst
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 13 bis 18 Uhr.
Sonderausstellung (15.7. – 3.12.2017): Hans Rentschler
Sonderführungen ganzjährig möglich!
Infos unter www.artbischoff.com und Tel. 07835/549987.

• Neu: ASAS Art Center (Asian Scene Art Space)
Ausstellung: “Mixed ZONE” – Werke 12 chinesischer Künstler
Geöffnet nach Vereinbarung: Tel. 07835/549987, Hauptstr. 40, Zell a. H.

• Zeller Keramik
Montag – Sonntag/Feiertag 9.00 – 17.30 Uhr, letzter Einlass in das 
Museum: 16.30 Uhr; Keramikmalen für Besucher tägl. 9 – 16.30 Uhr,
Führungen: Montag und Mittwoch 14 Uhr. Indiv. Gruppenführun-
gen nach Anmeldung, auch in Engl./Franz., Tel. 07835/786-0.

• Breig’s Motorrad- und Spielzeugmuseum
Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.
Sonderführungen nach Vereinbarung! Tel. 07835/4267801.



Stadtchronik 
von Dr. Dieter Petri
»Zell am Harmersbach 
im Wandel der Zeit«

Es gibt auch handsegnierte 
Exemplare! Preis 19,00 Euro
Erhältlich in der Tourist-Info Zell a. H.
und im Buchhandel.
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Historische Bürgerwehr 
Unterharmersbach

Sammlung
Anlässlich der Jahresveranstaltung am 05.01.2018
wird die Bürgerwehr Unterharmersbach in den
kommenden Tagen die alljährliche Sammlung
durchführen.

VHS in Zell a. H. 
Veranstaltungen
– Es sind noch Plätze frei –

Gesundheit
Bauch – Beine – Po
Durch körperkräftigende Übungen werden die Muskelgruppen
wie Bauch, Beine, Po und Rücken trainiert. Ziel ist es, die Kör-
perhaltung zu verbessern sowie die Problemzonen zu straffen.
Stretching- und Entspannungsübungen runden das Programm
ab. Bitte mitbringen: sportliche Kleidung, Handtuch und Ge-
tränk.
Dozentin: Esther-Pia Furtwängler-Bischler 39,00 S
3.0244 ZE Di. 09.01.2018, 18:00 – 19:00 Uhr, 10 Abende, Zell 
a. H., Grund- u. Werkrealschule (Altbau) 

Sprachen
Französisch
Französisch Touristen- und Einstiegskurs A1 – Sie haben keine
Französischkenntnisse, möchten jedoch auf der anderen
Rheinseite für die wichtigsten Alltagssituationen im Restau-
rant, im Hotel, beim Einkaufen etc. gewappnet sein? Mit die-
sem Einstiegskurs eignen Sie sich in 28 Unterrichtsstunden ei-
ne Grundlage an, um verschiedene Situationen zu meistern,
wobei jede Situation eine abgeschlossene, abwechslungsreiche

VVEERR EEIINNSSNNAACCHHRRII CCHHTTEENN

ZZeell ll   aa..   HH..

Lerneinheit bildet. Wer Spaß an der französischen Sprache fin-
det, kann im Anschluss in einen regulären, längerfristigen Kurs
einsteigen und das bisher Erlernte vertiefen.
4.0801 ZE Mo. 15.01.2018, 19:00 – 20:30 Uhr, 
14 Abende, Zell a. H., Bildungszentrum Ritter von Buß, Raum
110, 84 S, Dozentin: Astrid Litty 

Weiterbildung
Textverarbeitung mit Word 2013 – Grundkurs
Sie möchten die Grundlagen der Textverarbeitung kennen ler-
nen? Dieser Kurs führt Sie ausführlich in die leistungsstarke
Textverarbeitung mit Word 2013 (ähnlich Word 2010) ein. Sie
lernen die Grundfunktionen, Speichern von Texten, Textfor-
matierungen, Schriftartenwahl, Rahmen und Schattierungen,
Nummerierungen, Tabulator setzen und löschen, ClipArts (Bil-
der) einfügen und bearbeiten. Voraussetzungen: Erfahrungen
mit Maus und Tastatur bzw. EDV- Einsteigerkurs.
5.0105 ZE Fr. 19.01.2018, 18:00 – 20:15 Uhr, Sa. 20.01.2018, 9:00
– 13:00 Uhr, Fr. 26.01.2018, 18:00 – 20:15 Uhr, Sa. 27.01.2018,
9:00 – 13:00 Uhr (mit Pausen), 4 Termine, Zell a. H. Bildungs-
zentrum Ritter von Buß Computerraum, 111,00 S inkl. Unter -
lagen und TN-Bescheinigung. Dozentin: Anke Kopp

Textverarbeitung mit Word 2013 – Aufbaukurs 
Dieser Kurs ist als Fortsetzungskurs eines Word-Grundkurses
Textverarbeitung Word 2007/2010/2013 gedacht. Stoffplan:
das Einstellen und Bearbeiten von Tabellen, weitergehende
Formatierungen von ClipArts und WordArts, das Erstellen von
Dokumentenvorlagen (Briefvorlage), das Setzen und Entfer-
nen von Kopf- und Fußzeilen, Schnellbausteine, Drucken von
Briefumschlägen und Etiketten, Einführung in die Serienbrief -
erstellung sowie umfangreiche Übungen. Die Inhalte des Word
Grundkurses sollten beherrscht werden.
5.0106 ZE Sa. 24.02.2018, 9:00 – 13:45 Uhr, Sa. 01.03.2018, 9:00
– 13:45 Uhr (mit Pausen), 2 Samstage, Zell a. H., Bildungszen-
trum Ritter von Buß, Computerraum, 87,00 S inkl. Unterlagen
und TN-Bescheinigung. Dozentin Anke Kopp.

Tabellenkalkulation mit Excel 2013 – Grundkurs 
Dieser Kurs ist für Teilnehmende, die bereits über PC-Grund-
kenntnisse verfügen und die Grundlagen der Tabellenkalkula-
tion und der Programmbedienung mit Excel kennen lernen
möchten. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden wie sie
verschiedene Arten von Tabellen erstellen und gestalten, Zah-
len unterschiedlich formatieren, Berechnungen durchführen
und automatisieren. Darüber hinaus lernen sie das Zahlenma-
terial in Form von Diagrammen ansprechend darzustellen. Die
Teilnahme an diesem Kurs setzt den Besuch des Einsteigerkur-
ses PC oder gleichwertige Kenntnisse voraus.
5.0109 ZE Fr. 13.04.2018, 18:00 – 20:15 Uhr, Sa. 14.04.2018, 9:00
– 13:00 Uhr, Fr. 20.04.2018, 18:00 – 20.15 Uhr, Sa. 21.04.2018,
9:00 – 13:00 Uhr (mit Pausen) 4 Termine, Zell a. H., Bildungs-
zentrum Ritter von Buß, Computerraum, 111,00 S inkl. Unter -
lagen und TN-Bescheinigung. Dozentin: Anke Kopp

Anmeldung:
Sybille Nock, Tel. 07835/54471, Fax 07835/549604, 
Rebhalde 42, 77736 Zell a. H. sybille.nock@vhs-ortenau.de 

Für sämtliche Kurse kann man sich auch online anmelden 
unter www.vhs-ortenau.de

Sozialverband VdK informiert:
– 2018 höhere Mindestlöhne in Pflege
– VdK fordert eine nachhaltige Rentenpolitik

Weitere Informationen zu diesen Themen
 lesen Sie unter den Vereinsmitteilungen der
Gemeinde Oberharmersbach in diesem
Amtsblatt auf Seite 34.

Das Team der Tourist-Info wünscht Ihnen eine 
besinn liche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen
guten Start ins Jahr 2018!

Öffnungszeiten der Tourist-Info 
über Weihnachten und Silvester
Sa., 23.12.: 9 bis 12.00 Uhr
Mi., 27.12.: 9 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Do., 28.12.: 9 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Fr., 29.12.: 9 bis 12.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Sa., 30.12.: 9 bis 12 Uhr

�������	
������


Beachten Sie auch die amtlichen Mitteilungen 
in diesem Verkündblatt unter den »Gemeinsamen

Bekannt machungen« ab Seite 35!


